
Allgemeine Verkaufs- u. Lieferbedingungen der Fa. mh-trade e.K.

§1 Geltungsbereich

1. Für alle Verträge, Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten ausschließlich diese Verkaufs- u. Lieferbedingungen. Dies gilt im 
Falle laufender Geschäftsbeziehungen und auch für alle künftigen Geschäfte.
Für Lieferungen in Länder außerhalb Europas gelten besondere Bedingungen, die auf schriftliche Anfrage mitgeteilt werden.
2. Etwaige abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen finden keine Anwendung, es sei 
denn, sie werden von uns schriftlich bestätigt.

§2 Vertragsabschluss

1. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, sind alle Angebote, Preise und sonstige Aussagen freibleibend.
2. Bestellungen werden von uns als Angebot zum Vertragsabschluss behandelt.
3. Bestellungen, Abschlüsse und sonstige Leistungen, sowie Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Vereinbarungen vor oder bei Vertragsabschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausdrücklich der schriftlichen Bestätigung durch die 
Fa. mh-trade e.K.. Dies gilt auch für eine Außerkraftsetzung dieser Schriftformklausel.
4. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Pläne, Gewichts- u. Maßangaben sind Circa-Angaben, 
es sei denn, sie werden ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet.

§3 Preise und Zahlung

1. Unsere Preise verstehen sich in Euro, unverpackt ab unserem Lieferwerk, zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteu-
er, ohne Porto, Fracht- u. Verpackungskosten sowie Verzollungskosten und ohne Versicherung. Sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart wurde, hat diese Kosten der Kunde zu tragen.
2. Der Kaufpreis ist für Firmen mit deutschem Firmensitz spätestens 14 Tage nach Übergabe des Kaufgegenstandes und nach Zu-
gang der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Gemäß § 288 BGB beträgt der Verzugszinssatz, der vom Kunden zu entrichten 
ist, bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 8% Punkte über dem Basiszinssatz. Die Geltend-Machung 
eines weiteren Schadens unsererseits ist nicht ausgeschlossen. Die Zahlung durch Wechsel ist nicht zulässig. Für alle Kunden mit 
ausländischem Firmensitz wie z.Bsp. die Russische Förderation gilt 100 % Vorkasse ohne Abzug. Nach Rechnungsbegleichung 
erfolgt die Auslieferung.
3. Der Kunde ist zur Aufrechnung gegen Ansprüche des Verkäufers, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend ge-
macht werden, nur dann berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt wurden. Dabei ist 
der Kunde zur Zurückbehaltung des Kaufpreises nur wegen Gegenansprüchen aus dem Kaufvertrag berechtigt, aus dem auch die 
Gegenansprüche hergeleitet werden.

§4 Lieferung, Unmöglichkeit

1. Lieferfristen und Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich, außer sie sind schriftlich als verbindlich niedergelegt. Die Lie-
ferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer übergeben 
wurde.
2. Teillieferungen sind zulässig, es sei denn, die lediglich teilweise Leistung ist dem Käufer nicht zumutbar. Sie gelten als selbst-
ständige Lieferung.
3. Bei Arbeitskämpfen und bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb des Einflussbereiches der Fa. mh-trade e.K. 
liegen, verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Dies gilt entsprechend, wenn die Lieferhindernisse während eines bereits vorlie-
genden Verzugs der Fa. mh-trade e.K. entstanden sind.
4. Wir haften bei Verzögerung und / oder Unmöglichkeit der Leistung oder Lieferung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit der Fa. mh-trade e.K. oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere 
Haftung ist jedoch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht bei 
Verletzungen des Lebens, des Körpers oder Gesundheit oder wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
5. Im übrigen wird unsere Haftung für den Schadensersatz statt der Leistung auf max. 5%  des Nettowertes der betroffenen Lie-
ferung oder Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer der Fa. mh-trade e.K. etwa 
gesetzten Frist zur Leistung - ausgeschlossen. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht für Vorsatz und bei Haftung wegen  
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Kunden zum Rücktritt bleibt unberührt.
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§5 Gefahrübergang und Transport

1. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer, oder mit Beginn des Transportes durch 
Beförderungsmittel der Fa. mh-trade e.K., spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers der Fa. mh-trade e.K. oder des Her-
stellerwerkes geht die Gefahr auf den Kunden über. Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Ladung durch Fa. mh-trade 
e.K. gegen Bruch, Transport-, Feuer- u. Wasserschäden versichert.
2. Verzögert sich die Übergabe infolge von Umständen, die Fa. mh-trade e.K. nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr von dem 
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem wir die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt haben.

§6 Ablieferung, Untersuchungspflicht

1. Der Kunde ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand ab Lieferung durch die Fa. mh-trade e.K. unverzüglich auf Qualitäts- u. 
Mengenabweichungen zu untersuchen und Mängel gegenüber der Fa. mh-trade e.K. unverzüglich zu rügen. Die Rüge von offen-
sichtlichen Mängeln ist  nur dann rechtzeitig, wenn sie innerhalb von drei Arbeitstagen ab Ablieferung der Ware bei der Fa. mh-trade 
e.K. schriftlich eingeht. Die Rüge verdeckter Mängel ist allerdings begrenzt auf die Frist von einem Jahr nach Ablieferung.
2. Die von uns gelieferten Waren entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. Abweichungen 
für das Ausland bedürfen besonderer schriftlichen Vereinbarungen.

§7 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt Eigentum der Fa. mh-trade e.K. bis zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Kunden aus der Geschäftsver-
bindung zustehenden Ansprüche. Bei Verletzungen vertraglicher Pflichten durch den Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
ist die Fa. mh-trade e.K. auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und / oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Der Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes liegt 
keine Rücktrittserklärung der Fa. mh-trade e.K., es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

§8 Gewährleistung / Haftungsbegrenzung

1. Für Lieferungen, die wir nicht an Verbraucher durchführen, beträgt bei neuen Sachen die Gewährleistungsfrist 12 Monate ab 
Übergabe an den Kunden. Bei Gebrauchtgeräten, die wir nicht an Verbraucher liefern, ist die Gewährleistung ausgeschlossen. 
Dieser Gewährleistungsausschluss gilt nicht, wenn Mängel arglistig verschwiegen wurden.
2. Im Falle einer Mängelrüge erhalten wir das Recht auf Nacherfüllung. Solange wir unseren Verpflichtungen zur Nacherfüllung, 
insbesondere zur Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache nachkommen, hat der Kunde kein Recht, eine 
Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Dies gilt nicht, wenn wir die Nacherfüllung 
ablehnen oder zwei Nacherfüllungsversuche innerhalb angemessener Frist scheitern.
3. Der verkauften Ware ist ein Zustandsbericht beigefügt. Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Rechte des 
Kunden wegen eines Mangels dann ausgeschlossen sind, wenn bei Vertragsschluss der Mangel bekannt war (Zustandsbericht). 
Dies gilt insbesondere bei gebrauchten Waren. Der Kunde kann diesbezüglich Rechte nur geltend machen, wenn die Fa. mh-trade 
e.K. den Mangel arglistig verschwiegen oder Garantie für die Beschaffenheit übernommen hat (§ 442 BGB)
4. Wir haften unbeschadet der gesetzlichen Regelungen im Falle eines Mangels nicht für sonstige Schäden, die nicht am Liefer-
gegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Kunden. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn unser Betrieb eine grob fahrlässige Pflichtverletzung begangen hat oder der 
Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Betriebes beruht.
5. Für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind, haften wir grundsätzlich nicht. Ungeeignete oder unsachge-
mäße Verwendung, insbesondere Überlastung; fehlerhafte Montage; fehlerhafte Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte; 
gebrauchstypische Abnützung; fehlerhafte oder nachlässige Behandlung; ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unseres Betriebes oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen unseres Betriebes zurückzuführen sind.
6. Die Haftung der Fa. mh-trade e.K. nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
7. Teile, die von uns im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht werden, gehen mit dem Ausbau in unser Eigentum über.
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§9 Rechtswahl, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheckklagen) sowie sämtlicher 
sich zwischen den Parteien ergebenden Streitigkeiten aus dem zwischen ihnen geschlossenen Verträgen ist der Firmensitz der Fa. 
mh-trade e.K., somit Forst (Kreis Karlsruhe), sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist. Dies gilt auch, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind auch berechtigt, eigene Ansprüche gegenüber dem 
Kunden an dessen gesetzlichen Gerichtsstand geltend zu machen.
2. Diese Bedingungen und die im Rahmen der Geschäftsbeziehung abgeschlossenen Verträge und Lieferungen unterstehen, 
soweit rechtlich zulässig, ausschließlich deutschem Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechtes (CISG) ist, soweit rechtlich möglich, 
ausgeschlossen.
3. Dem Besteller ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Auftrags- und Bestellabwicklung notwendigen persönlichen 
Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten 
ausdrücklich zu. Dem Besteller steht das Recht zu, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Fa. 
mh-trade e.K. verpflichtet sich für diesen Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten, es sei denn, ein Bestellvorgang ist 
nicht vollständig abgewickelt.
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